
Position 

Montag bis Wochenende Montag bis Wochenende 

 Freitag und Feiertage Freitag und Feiertage
Entlastung: hauswirtschaftliche Fortführung, z.B Wäsche waschen,

bügeln, staubsaugen, Boden wischen, Betten beziehen,

Arztbesuche, einkaufen

Betreuung: Begleitung im Alltag, z.B. vorlesen, reden, spielen,

zuhören, spazierengehen

2.3.

Lieferung an 365 Tagen im Jahr (auch an Sonn- und Feiertagen)

Auswahl aus 2-3 verschiedenen Menüs - bestehend aus Suppe,

Hauptgericht und Dessert 

4.1.

5
Donnerstags - außer an Feiertagen - von 09:00 - 17:00 Uhr

Fahrten in den drei Ortsteilen

3 Essen auf Rädern
Nichtmitglieder

9,50 € je Menü

5.1. 5,00 € pro Person

3.1.

Fahrtkosten pro gefahrenem Kilometer

Bürgerbus Gäufelden Tagespreis (Hin- und Rückfahrt)

Kostenordnung - gültig ab 01. Januar 2026

26,50 € / Std. 28,50 € / Std. 28,00 € / Std. 30,00 € / Std.

Beschreibung Leistungspreis

Tätigkeiten der Nachbarschaftshilfe2

Einzelmitgliedschaft Familienmitgliedschaft
1 Mitgliedschaft im Diakonieverein Gäufelden

60,00 € / Jahr45,00 € / Jahr

Mitglieder bis 20 Stunden/Monat Nichtmitglieder

Mitglieder

2.1.

2.2. 23,50 € / Std. 26,00 € / Std. 25,00 € / Std. 27,50 € / Std.

Ab der 21. Entlastungs- und/oder Betreuungsstunde im Monat gelten für Mitglieder die gleichen Preise, wie für Nichtmitglieder

0,35 € 0,35 €

12,00 € / Tag 13,00 € / Tag

Montag bis Sonntag Montag bis Sonntag

4 Mittagstisch in allen drei Ortsteilen

am 1. Donnerstag im Monat um 12:00 Uhr

gültig ab 01.01.2026



Position Beschreibung Leistungspreis

Betreuungspauschale im Betreuten Wohnen 

im Schwester Liesel Schuler Haus
6.1. für jede bezogene Wohneinheit (2 oder 3 Zimmer)

7.1. Vorträge, Beratungsgespräche, Veranstaltungen (ohne Küche)

7.2. Veranstaltungen mit Küchennutzung 60,00 € zzgl. Reinigung 25,00 €

ggf. zzgl. Reinigung

6

Lebt in einer Wohneinheit mehr als eine Person, so wird für jede 

weitere Person ein zusätzliches Entgelt monatlich erhoben
6.2. 45,00 € / Monat

70,00 € / Monat

40,00 € 80,00 €

bis 4 Stunden 4-8 Stunden
7 Vermietung der Begegnungsstätte

gültig ab 01.01.2026


